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Betreff: 
Sachstandsbericht zu Antrag 0167/2014 Bündnis 90/Die Grünen, Ortsbeirat Mainz-Ebersheim; 
hier: Wirtschaftswege 
 
 
Mainz,         September 2014 
 
 
 
gez. 
Christopher Sitte 
Beigeordneter 
 
 
Die Verwaltung nimmt wie folgt Stellung: 
 
Die Kontrolle der Wirtschaftswege auf Breite, Randstreifen und Zustand ist nicht Aufgabe des 
Rechts- und Ordnungsamtes. Der Feldschutz hat die Aufgabe die Einhaltung der Regelungen der 
Satzung, hier insbesondere das illegale Befahren zu kontrollieren und zu ahnden. Bei Hinweisen 
auf Verschmutzungen versucht der Feldschutz die verantwortlichen Personen festzustellen und 
fordert ggf. zur Beseitigung der Verschmutzung auf.  
 
Die Wirtschaftswege dienen vorrangig als landwirtschaftliche Infrastruktur. Durch Landwirte ver-
ursachte Verschmutzungen sind durch diese, sobald sinnvoll möglich, zu entfernen.  
Die befestigten Wirtschaftswege werden darüber hinaus zur Naherholung als Radwege und von 
Fußgängern genutzt. Hier muss unbedingt dafür sensibilisiert werden, dass es sich vorrangig um 
Landwirtschaftswege handelt, die entsprechend verschmutzt sein können.  
Beschädigungen befestigter Wegekörper sind der zuständigen Stelle beim Stadtplanungsamt, 
Abteilung Straßenbetrieb zu melden. Da es sich um nicht öffentliche Verkehrswege handelt, wird 
um Verständnis gebeten, dass diese allein aus finanzieller Sicht nicht mit der gleichen Intensität 
gepflegt und instandgehalten werden können wie öffentliche Verkehrswege / Straßen. 
 
Lösungen zur Reinigung  und Instandhaltung der Wirtschaftswege werden in einem gemeinsamen 
Termin der Dezernate III und V erarbeitet. 
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